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und durch einen Etatstitel beſtimmt , daß ein Einkommenszuſchuß für

die zur Vorbildung und Probedienſtleiſtung kommandierten Militär —

anwärter gegeben werden ſoll . Das Geſamteinkommen , bis zu deſſen

Erreichung neben dem Einkommen aus der Zivilſtelle ein Zuſchuß

gewährt wird , betrug monatlich , je nachdem die Militäranwärter eine

Familie haben oder nicht :

I. Von 1885 —1899 :

Für Feldwebel 100 Mk. oder 90 Mk.

Süethe . 90 5

0

e 50

II . Von 1900 —1909 :

Füee . . 115 Mk. oder 105 Mk.

e 90 75

Setteanten 80 60

Anteroffizienrnn — 70 50

III . Von 1910 —1912 :

üe bder 110 Mk.

Biefeeer . . 95 80

Sergeanten 87 67

Unteroffiziere . 53

IV. Ab 1913 :

Für Feldwebel , etatsmäßige Schreiber und

Zeichner mit einem Löhnungszuſchuß

von 180 Mk. jährlich und mehr . . . 120 Mk. oder 110 Mk.

- alle übrigen Militäranwärter . . 95 80

Eine Erhöhung dieſer Sätze iſt beſonders dann angezeigt , wenn

ſchon mehrere Kinder vorhanden ſind ; ſonſt iſt der Militäranwärter

5 ngen , gerade in dieſer Zeit der Ausbildung Schulden zu machen

nd er kommt in ungemein drückende Verhältniſſe

Die Vorbildung und Probedienſtleiſtung der N

erfolgt heute vielfach ſo ausgedehnt und vielſeitig , daß der N litär

anwärter mit einem reichen Beamtenwiſſen eintritt ; es ſind 55 Fäl e

gar nicht ſelten , in denen der einzelne Bewerber nicht nur in einem

Reſſort ausgebildet wird , ſondern in

8
und mehreren . Er erhält

ſo ein vielſeitiges Wiſſen , das ſehr vielen Zivilanwärtern abgeht ; gerade

en Reſſorts 8 es , welche den Militäranwärter

zerwendung in mittleren Beamtenſtellen macht .

die Schulung in mehrer

beſonders geeignet zur V

C. Verkürzung der Wartezeit bis zur Anſtellung .

Im allgemeinen ſchaut der Unteroffizier von ſeinem zehnten

Dienſtjahr an ſich um , wo er eine Zivilſtelle erhalten kann ; er en tſcheidet
ſich für eine beſtimmte Beamtenlaufbahn . Es iſt dri ingend zu wünſchen ,



Unteroffizier muß ſich dabei das eine vor Augen halten , ob

er in der Lage iſt , die betr. Stelle vollſtändig auszufüllen ; das iſt er

ſich ſelbſt , ſeinen Kameraden und der Allgemeinheit ſchuldig . Die

vielen und engen Verbindungen mit früheren Unteroffizieren kommen

ihm hierbei ſehr zuſtatten und er hole ſich Rat bei dieſen .

Hier werden aber auch die Auskunftsſtellen für Militäranwärter

bei den Truppenteilen , von denen unten noch die Rede iſt , gute Dienſte

leiſten können , ſofern ſich dieſe zur Erlangung der Kenntniſſe der Be —

dingungen für die einzelnen Beamtenſtellen der gern zu leiſtenden
Mitarbeit der Militäranwärtervereine am Garniſonorte bedienen . Hier

heißt es für die Heeresverwaltung im eigenen Intereſſe , die alten

Unteroffiziere zur tatkräftigen Mitarbeit heranzuziehen .

Iſt der Zivilverſorgungsſchein erteilt , ſo erhält der Unteroffizier
ider Regel Urlaub , um ſich nach einer Stelle umzuſehen . Hier aber

Peunn nt für ihn ein aufgeregtes Haſten , da er möglichſt raſch ankommen

muß . Die offenen Stellen , welche den Militäranwärtern vorbehalten

ſind , ſind leicht zu ermitteln und werden belannt gegeben . In der

Regel melden ſich — von Bewerbern für dieſelben
Ob ſich hier nicht durcheine Zentralinſtanz bei den einzelnen Behörden

viel unnöt
tige

Wbeit —. — ließe , bedarf eingehender Prüfung ;
eine ſolche Inſtanz könnte auf der andern Seite dem eine Stelle ſuchen —

den Militäranwärter wertvolle Fingerzeige geben .
Ein Anſatz in der Richtung dieſer Wünſche iſt gemacht ; das Kriegs⸗

miniſterium teilte im Auguſt 1913 dem Verfaſſer mit :

„ Seit 1913 ſind Auskunfts - und Beratungsſtellen bei den Truppen

errichtet , die mit allem Material zur Belehrung der Unteroffiziere

ausgeſtattet ſind . Ein ausführ lichesStellenverzeicht tis für den Reichs⸗

und preußiſchen Staatsdienſt wird demnächſt veröffentlicht . Ein

ſolches für die Bundesſtaaten ohne eigene Militärverwaltung iſt in

Bearbeitung . Die ‚Vakanzenliſte - geht vom 1. Juni 1913 ab in er

höhter Auflage den Truppen zu ( für jede Kompagnie uſw. ) . Sie ent —

hält Nachrichten für Militäranwärter “ . —

Von hier aus könnte ſachgemäß weiter gebaut und geprüft werden ,
ob die Zentraliſation nicht viel Arbeit erſpart und dem Militäranwärter

ein früheres Unterkommen ermöglicht .

Eine ſolche Zentralinſtanz könnte auch in der Weiſe gute Dienſte

leiſten , daß ſogenannte Notierungsſtellen für Militäranwärter für große

Behördengruppen gebildet werden . Anſätze ſind z. B. ſchon vorhanden ,
indem die Eiſenbahnverwaltung für eine Reihe von Eiſenbahndirek —

daß dieſe Prüfung mit ſich ſelbſt eine eingehende und ſcharfe iſt ; der
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tionen eine Behörde dazu beſtimmt hat , die Notierung der Militär

anwärter entgegenzunehmen . Bei dieſer Eiſenbahndirektion haben

dann die in Frage kommenden Behörden ihren Anwärterbedarf an

zumelden . So wie hier könnten z. B. auch für die Poſtverwaltung

vielleicht zwei Oberpoſtdirektionen beſtimmt werden , welche die Notie

rungsgeſuche der vorgeprüften Militäranwärter ſammeln und den

übrigen Oberpoſtdirektionen den etwaigen Bedarf an Militäranwärtern

überweiſen . In der allgemeinen Verwaltung würden ſich ſolche Notie

2
rungsſtellen ebenfalls leicht einrichten laſſen , indem z. B. in Preußen

alle Geſuche für die Bewerber um Stellen für den Regierungsſekre

tariats - , Kanzlei⸗ und Unterbeamtendienſt bei dem Oberpräſidium

für die ganze Provinz geſammelt werden könnten . Hier wäre dann

der Bedarf von den in Frage kommenden Behörden anzufordern .

Es liegt auf der Hand , daß dadurch die Überſicht über die vorhandenen

Stellen viel leichter wäre als jetzt . Dieſe Stellen müßten dann von

Zeit zu Zeit Preſſenachrichten verbreiten , wie ſich das Bild darſtellt .

Dadurch würde im Falle des Fehlens von iBewerbern rechtzeitig dafür

geſorgt werden können , daß ſich ſolche melden . Umgekehrt würde ein

Überangebot vermieden werden können . Auch würde hierdurch ein

Mißſtand vermieden , der ſich immer mehr einſchleicht ; es iſt heute

nahezu Gewohnheit geworden , die Friſten vom Tage der Ein

berufung bis zum Antritt des Dienſtes ſehr kurze ſind ( 3 —8 Tage ) .

Hieraus erwachſen den Militäranwärtern mannigfache Schwierig —

keiten und häufig unberechenbare Nachteile . Es kommt vor , daß der

Einberufene von der Truppe nicht gleich jortgelaſſen wird , weil er

ſich in einer Stelle befindet , für die nicht ſofort Erſatz vorhanden iſt .

Andere Militäranwärter wieder befinden ſich bereits in einem mehr —

wöchentlichen Kündigungsverhältniſſe bei einer Zivilbehörde . Werden nun

von einer Behörde mehrere Militäranwärter gleichzeitig einberufen

ſo iſt es nicht ſelten , daß der zuletzt notierte alle ?Vorderleute Aberſprigt

weil er in der Lage iſt ,der Einberufung ſofort Folge zu leiſten . Bei

vielen Behörden beſteht auch die unberechtigte Gepflogenhei esdge
Anwärter , die der Einberufung nicht ſofort Folge leiſten können , in der

Notierungsliſte geſtrichen werden . Es dürfte daher zu ſein ,

daß Einberufungen nur zum 1. eines Monats zu erfolgen haben , daß

zwiſchen dem Empfange der Einberufung und dem Dienſtantritt min —

deſtens ein Zeitraum von einem Monat zu liegen hat und daß die

Notierung derjenigen Anwärter , die der Ei inberufung wegen augen

blicklicher Unabkömmlichkeit nicht Folge leiſten konnten , beſtehen bleibt .

Tief bedauerlich iſt es , daß die Wartezeit von der Erteilung des



Zivilverſorgungsſcheins bis zur Anſtellung ſich in den letzten Jahren

verlängert hat . Die Heeresverwaltung gab ſelbſt zu , daß in der Regel
13 Jahre vergehen , ehe der Kapitulant ſeine Anſtellung hat . Dies

iſt deshalb ein unhaltbarer Zuſtand , weil das Geſetz den Zivilverſor

gungsſchein nach 12 Jahren erteilt und der Unteroffizier damit

darf , daß er nach dieſer Zeit auch angeſtellt wird . Im Jahre 1911

war ſie 27 Monate bei der Eiſenbahn , 21 bei der Poſt . Wenn ſomit

eine Wartezeit von 12 Monaten der Durchſchnitt iſt , ſo zeigt eine im

Jahre 1912/13 vorgenommene Erhebung des Bundes der Militär

anwärter , daß es vielfach erheblich längere Wartezeiten gibt . Das

Reſultat dieſer Privaterhebung iſt folgendes :

Ergebniſſe
der Erhebungen über die Wartezeiten der Militäranwärter von der Notierung

bis zur Einberufung , und zwar der nach dem 1. Auguſt 1910 einberufenen aber

nicht angeſtellten Militäranwärter .

Du rch⸗

Zahl ſchnittl . Früher ermittelte

der Warte⸗ durchſchnittl .

Mil . Behörde zeit v. d. Wartezeit von der

An⸗ Notierung Notierung

wär⸗ b. z. Ein⸗ bis zur Einberufung

ter berufung

Mon . Mon . Mon .

4 JKaiſerliches Patentamt ( Bureaudienſt ) 9 1

1 [ Kaiſerliches Geſundheitsamt ( Bureau —

R 24 38 —

2 Reichsverſicherungsamt - ( Bureaudienſt ) 31 24 2⁵

3 [ Kaiſerliches Aufſichtsamt für Privat - ⸗

verſicherung ( Bureaudienſt ) . . . 27 8 22

4 J Kaiſerliches Aufſichtsamt für Privat - ⸗

verſicherung ( Kanzleidienſt ) . . . 38 48 8

1 [ Kaiſerliche Werft ( Maſchiniſtenlaufbahn ) 70 —

3 [ Kaiſerliche Werft ( Werftbuchführer ) . . 53 — 47

3 [ Techniſche Inſtitute ( Verwaltungs⸗

ſchteibsd 25 — 9

1 JGarniſonverwaltung belilleter Dienſt ) 33 42 49

6 [ Reichsbank ( mittlerer Dienſt ) . 29 14 38

7 Reichsbank ( Kanzleidienſt ) 40 19 83

11 Reichsbank ( Unterbeamtendienſt ) . . . 23 21 22

174 [ Reichspoſt - und Telegraphenverwaltung
19 17 13

6 [ Regierung Wiesbaden ( Bureaudienſt ) . 11

41 übrige Regierungen ( Bureaudienſt ) . 38 25 33

15 [ brige Regierungen ( Kanzleidienſt ) . 26 30 41

M. Erzberger , Der Militäranwärter . 0



Durch⸗

Zahl ſchnittl . ] Früher ermittelte

der Warte⸗ durchſchnittl .

Mil .
Behörde zeit v. d.] Wartezeit von der

An⸗ Notierung Notierung

wär⸗ b. z. Ein⸗bis zur Einberufung

ter berufung

Mon . Mon . Mon .

0 1 üÜbrige Regierungen ( Unterbeamten
8

6 [ Kreisverwaltung ( Kreisaſſiſtenten ) . . 26 8 12

4 [ Miniſterial⸗ , Militär⸗ und Baukommiſſion

( Bureaudienſt ) . 33 20 29

2 [ Direkte Steuern ( Bureaudienſt ) . . 38

3 [ Direktion für die Verwaltung der direkten

Steuern ( Bureaudienſtꝭi ' ) ꝛ 24 39

10 1 Direktion für die Verwaltung der direkten

Steuern ( Kanzleidienſt ) . 24 —

3 [ [ Zollverwaltung ( Zollaufſeher ) 17 13 6

42 [ Eiſenbahnverwaltung ( mittlerer Dienſt ) 32 8 10

27 [ Eiſenbahnverwaltung ( Kanzleidienſt ) 12 2 6

2 Polizeipräſidium in Berlin ( Bureau —

51¹ 36 40

3 [ Polizeipräſidium in Schöneberg ( Kanzlei
14 — 15

3 [ Polizeipräſidien in den Provinzen

( BitreszStenſt ) ßj ) ß : ñ 44 34 41

1 [ Polizeiverwaltung in Caſſel ( Melde —
78 — ——

2 [ Juſtizverwaltung ( mittlerer Dienſt ) .. 3 15 6

40 [ Juſtizverwaltung ( Kanzleidienſt ) . . . 5 1 11

5 [ Juſtizverwaltung ( Gefängnis - Inſpek⸗

tionsdienſt ) 1 14

1 JGeneralkommiſſion ( mittlerer Dienſt ) . 22

2 [ Landesdirektion Wiesbaden ( mittlerer

rhrrh 9 ——

8 [ Landesdirektion Merſeburg ( mittlerer

Dienſt ) 21

1 JLandesdirektion Merſeburg ( Kanzlei —

Beei 24

3 [ [ Rheiniſche Provinzialverwaltung ( mitt

ihtt 31 6 —

2 [ Bezirksverband Caſſel ( mittlerer Dienſt ) 30

3 [ Landesverſicherungsanſtalt Thüringen

( Biteantditßß . . . ⸗ 3



Durch⸗
Zahl ſchnittl . ] Früher ermittelte
der Warte⸗ durchſchnittl .

Mil .
Behörde zeit v. d.] Wartezeit von der

An⸗ Notierung Notierung
wär⸗ b. z. Ein⸗bis zur Einberufung

ter berufung

Mon. Mon. Mon .

6 [ Landesverſicherungsanſtalt Heſſen - Naſſau
( Bureaudienſt ) . 33 14 24

4 J Landesverſicherungsanſtalt Sachſen
Anhalt ( Bureaudiei ) ) ßß 25 — —

1 [ Landesverſicherungsanſtalt Brandenburg
( Bureaudienſt ) . 2 — 8

3 [ Stadtverwaltung Frankfurt a. M.

Wuürß . . . 40 8
8 [ Magiſtrat Stettin ( mittlerer Dienſt ) 7
4 J Stadtverwaltung Barmen ( Aſſiſtenten ) 9 — —

1Stadtverwaltung Caſſel ( Bureaudienſt ) 46 1 20

Württemberg .
6 Generaldirektion der Staatseiſenbahnen

( Burentdienſtttßtßß 38 —

4 [ Finanzminiſterium , Hauptſteueramt

aadeef,ß,, . . . . . 48
3 Juſtizminiſterium ( Kanzleidienſt ) . . 58
1 [ Miniſterium des Innern ( Bureaudienſt ) 30 —

1 JMiniſteriuÜm des Innern ( Aufwart⸗

TEEECCCccc 6 — —

Hamburg .
6 [ Polizeibehörde ( Bureaudienſt ) . . . 4 —

Elfaß - Lothringen .
4 Regierung ( Sekretariatsdienſt ) . . . 40

11 Verwaltung der Reichseiſenbahnen

Guftetlerer Dienſtß ; : ßß : 23 5 8

Es betrug danach die genannte Wartezeit bei 25 Behörden unter 5,
bei 21 Behörden über 5 und bei 3 Behörden ſogar über 10 Jahre . Die

Anſtellung erfolgte bei 22 Behörden in einem Lebensalter bis zu
35 Jahren , bei 24 Behörden in einem Lebensalter von 35 bis zu 40 Jahren
und bei 4 Behörden über 40 Jahre .

Dies iſt ein ſchwerer Mißſtand , deſſen Beſeitigung geboten er

ſcheint ; wenn nicht genügend neue Stellen geſchaffen werden , muß

eben der Kreis der vorbehaltenen Stellen erweitert werden .

Hieraus reſultiert noch ein anderer Mißſtand . Eine Reihe von

Behörden hat das Annahmealter der Militäranwärter dahin
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begrenzt , daß ſie ſolche z B. mit einem Lebensalter von mehr als
5

D35 Jahren nicht einſtellen . Die Anſtellungsgrundſätze begrenzen das

Anſtellungsalter keineswegs . Eine rechtliche Grundlage hat alſo eine

ſolche Beſtimmung nicht , auch dann nicht , wenn manche Aufſichts⸗

behörden die Genehmigung dazu erteilen . Eine ſolche Maßnahme

muß dahin führen , daß bei langen Wartezeiten alle diejenigen Militär

anwärter überhaupt nicht mehr auf Anſtellung rechnen können , die

erſt in den letzten Pflichtjahren , alſo mit 22 oder 23 Jahren beim Militär

zur Einſtellung gelangen . Das iſt nicht bloß eine Härte , ſondern ein

Unrecht . Die Stadt Berlin z. B. hatte bisher alle Militäranwärter

in der Notierungsliſte geſtrichen , die das 35 . Lebensjahr vollendet

hatten . Der Magiſtrat hat aber wohl die Haltloſigkeit dieſer Vorſchrift

erkannt und kürzlich der Stadtverordnetenverſammlung folgende Vor —

lage gemacht :

„ Vorlage ( J. Nr . 1613 G. B. 5/12 ) —zur Beſchlußfaſſung — betreffend

Neufeſtſetzung der Höchſtaltersgrenze für Militäranwärter . “

In der Begründung zu dieſer Vorlage heißt es :

„ Seit dem Jahre 1870 iſt die Höchſtaltersgrenze für die Einberufung von

Militäranwärtern in den ſtädtiſchen Dienſt auf Grund eines Gemeindebeſchluſſes

das 35. Lebensjahr geweſen . Da bei der überaus großen Zahl von Bewerbern

um die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen die Wartezeit eine immer

größere geworden iſt — ſie ſchwankt jetzt durchſchnittlich zwiſchen 1/½ und 3

Jahren —, ſo enthält die Feſtſetzung der Höchſtaltersgrenze auf das 35. voll —⸗

endete Lebensjahr eine empfindliche Härte für die Militäranwärter . Ein im

letzten Pflichtjahr eingeſtellter Rekrut erhält erſt mit 34 —34½ Jahren den

Zivilverſorgungsſchein . Bis zur Vollendung des 35. Lebensjahrs bleibt ihm

nur die kurze Friſt von ½ bis zu einem Jahre übrig . Er hat alſo nach der Dauer

der jetzigen Wartezeit keine Ausſicht auf Einberufung in den ſtädtiſchen
D
Dienſt .

Da ferner die Frage , ob die Feſtſetzung einer Höchſtaltersgrenze überhaupt zu —

läſſig , ſtrittig iſt und diejenigen Vorortgemeinden , welche bisher ebenfalls eine

Höchſtaltersgrenze von 35 Jahren für die Einberufung feſtgeſetzt hatten , auf

Veranlaſſung der Staatsregierung dieſe Grenze haben fallen laſſen , ſo hat auch

der Magiſtrat Berlin es für nötig befunden , in Erwägungen über eine anderweite

Regelung der Frage einzutreten . Der Oberpräſident von Berlin hat zwar

die bisher eingegangenen , ziemlich zahlreichen Beſchwerden der Militäranwärter

in dieſer Frage ſtets zurückgewieſen , ſich aber anderſeits ausdrücklich das

Recht für die ſtaatliche Aufſichtsbehörde vorbehalten , darüber Entſcheidung zu

treffen , ob ein Anwärter die genügende Befähigung für eine Stelle ( auch in

körperlicher Hinſicht ) beſitzt . Anderſeits glaubt der Oberpräſident , daß , wenn

überhaupt eine Altersgrenze feſtzuſetzen zuläſſig ſei , mindeſtens das 37. und nicht

das 35. als Höchſtaltersgrenze angenommen werden müſſe . Hierdurch würden

die vorhandenen Bedenken obſchon nicht beſeitigt werden , ſo doch praktiſch an

Gewicht verlieren , weil für die Militäranwärter dann ein genügender Zeitraum

zwiſchen der Entlaſſung aus dem Militärdienſte und der Anſtellung liegt . Die

Perſonalkommiſſion hat in der Erwägung , daß ein nicht unbedeutender Teil der
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ſich bewerbenden Militäranwärter unter den beſtehenden Verhältniſſen keine

Ausſicht auf Einberuſung hat , daß jedoch der Oberpräſident gegen die Neufeſt —

ſetzung einer Altersgrenze , falls dieſe nur günſtiger als die bisherige iſt , Ein —

wendungen nicht erheben würde , die Höchſtaltersgrenze für die Einberufung von

Militäranwärtern in den ſtädtiſchen Dienſt auf das 37. Lebensjahr feſtzuſetzen

vorgeſchlagen . Wir haben dieſem Beſchluſſe zugeſtimmt und erſuchen die Stadt —

verordnetenverſammlung ,

ſich ebenfalls mit dieſer Neuregelung der Höchſtaltersgrenze für

die Einberufung der Militäranwärter einverſtanden zu erklären .

Berlin , den 1. Juli 1913 .

Magiſtrat der Königl . Haupt - und Reſidenzſtadt .

J . V. gez . Dr . Straßmann . “

Es iſt intereſſant , wenn man ſich dagegen die Anlage Jder An —

ſtellungsgrundſätze anſieht , in der 60 Privatbahnen aufgeführt ſind ,

die Militäranwärter einſtellen müſſen ; davon müſſen allein 54 der⸗

ſelben Militäranwärter bis zum 40 . Lebensjahre annehmen . Ahnlich

iſt es bei den Privatbahnen der übrigen Bundesſtaaten , die in der

„ Vakanzenliſte für Militäranwärter und für Inhaber des Anſtellungs

ſcheins “ vom 4. September 1913 Nr . 36 aufgeführt ſind . Man ſollte

meinen , daß die öffentlichen Behörden erſt recht gehalten ſeien , Militär⸗

anwärter mindeſtens bis zum 40 . Lebensjahre einzuſtellen . Es wird

eine wichtige Aufgabe der maßgebenden Inſtanzen ſein , dieſe An —

gelegenheit recht bald einheitlich zu regeln .

D. Beſeitigung oder Verkürzung des Diätariats .

Nach den Angaben des preußiſchen Kriegsminiſters haben die

Unteroffiziere , ehe ſie zur Anſtellung kommen , in der Regel 13 Jahre

gedient ; wie wir ſoeben geſehen haben , iſt aber für viele die Warte —

zeit eine längere . Da im allgemeinen das 20 . Lebensjahr überſchritten

iſt , wenn die Einſtellung ins Heer erfolgt , ſo ſind die Militäranwärter

älter als 32 Jahre , wenn ſie für den Zivildienſt in Betracht kommen ,

die größte Anzahl derſelben hat auch bereits Familie . Das ganze Weſen

der Zivilverſorgung ſchließt es in ſich , daß deshalb die Anſtellung im

Zivildienſt nicht nur alsbald erfolgt , ſondern daß nach Ablauf der Probe —

dienſtleiſtung ſofort die etatsmäßige Anſtellung erfolgt . So ſehen es

auch die Anſtellungsgrundſätze vor ; § 19 derſelben ſpricht von der „ An

ſtellung “; er enthält kein Wort von der Beſchäftigung als Diätar , als

Gehilfe , als Hilfsarbeiter ufw . Das Wort „ Anſtellung “ kann nur ſo

aufgefaßt werden , daß es ſich um eine feſte , etatsmäßige Anſtellung

handelt ; ſonſt müßte der Ausdruck „Beſchäftigung “ gewählt werden ;

dieſer aber iſt vermieden worden . In einigen Bundesſtaaten ( Bayern ,

Sachſen , Anhalt ) legt man dieſe Vorſchrift auch ſo aus und gibt dem

Militäranwärter nach der Probedienſtleiſtung ſofort eine Anſtellung
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